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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1994

Norm

ABGB §879 BIIh

Rechtssatz

Die Einräumung der Möglichkeit, durch Selbstkündigung die Entlassung rückgängig zu machen, die auf die klageweise

geltend gemachten Abfertigungsansprüche und Pensionsansprüche die gleichen Wirkungen zeitigt wie die Entlassung,

begründet nicht die Ausübung eines sittenwirdrigen Druckes, zu kündigen oder nach größere Nachteile in Kauf zu

nehmen.

Entscheidungstexte

9 ObA 124/94
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9 ObA 239/94
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Beisatz: § 48 ASGG (T1)
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